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RS OGH 1980/3/20 7Ob558/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.03.1980

Norm

EheG §81 ff

Rechtssatz

Wird eine Wohnung im Einvernehmen der Ehegatten als Ehewohnung oder von einem Ehegatten als bisherige

Ehewohnung benützt und erfolgt im allseitigen Einvernehmen sämtlicher Beteiligter lediglich ein Tausch dieser

Wohnung gegen eine andere desselben Wohnungsgebers, so muß im allgemeinen die neue Wohnung als Ehewohnung

behandelt werden.
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